
 

Seite 1 von 8 

ES
F-

25
-5

8-
01

 

Förderprogramm: INQA Coaching 
Aktenzeichen: 

Information über die subventionserheblichen Tatsachen 

Betrifft: Anträge der KMU gemäß Fördergegenstand Punkt 2.2. der Richtlinie für 
die Förderung von Beratungsleistungen für kleine und mittlere Unternehmen zur 
Gestaltung einer mitarbeiterorientierten und zukunftsgerechten Personalpolitik 
und zur Förderung von Innovationsfähigkeit unter Einbeziehung ihrer Beschäftig-
ten – INQA-Coaching – vom 4. August 2022 

Nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Sub-
ventionen (Subventionsgesetz - SubvG) hat die Deutsche Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See als Bewilligungsbehörde vor der Bewilligung oder Gewäh-
rung einer Subvention demjenigen, der für sich oder einen anderen eine Subvention 
beantragt oder eine Subvention oder einen Subventionsvorteil in Anspruch nimmt 
(Subventionsnehmer), die Tatsachen als subventionserheblich im Sinne des § 264 
des Strafgesetzbuches (StGB) zu bezeichnen, die nach 

1. dem Subventionszweck, 

2. den Rechtsvorschriften, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien über die 
Subventionsvergabe sowie 

3. den sonstigen Vergabevoraussetzungen 

für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder das Belas-
sen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils erheblich sind. 

Sie haben vorliegend einen Antrag für die Förderung des oben genannten Projektes 
gestellt. Die von Ihnen in diesem Antrag, sowie den beigefügten Anlagen und Erklä-
rungen getätigten Angaben sind subventionserheblich im Sinne des § 264 StGB. 

Dies sind insbesondere folgende Tatsachen, die für die Bewilligung und Gewährung 
einer Zuwendung erheblich sind: 

Tatsachen zu den Rechtsverhältnissen des Antragstellenden: 
• Name des Antragstellenden 

• Rechtsform des Antragstellenden 

• Erklärung zur Vorsteuerabzugsberechtigung 
• Vertretungsberechtigte 

• wirtschaftlich Berechtigte 

• Bankverbindung 
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• Angaben zur Eigenschaft als kleines-mittleres-Unternehmen, wie Vollzeitäqui-
valenz an beschäftigten Mitarbeitenden, Vohrjahres-Jahresumsatz, bzw. -Bi-
lanzsumme 

• Gründungsdatum 

Tatsachen zum Vorhaben: 
• Kurzbeschreibung des Vorhabens  

• Angaben zum Gegenstand der Finanzierung 

• Angaben zu den wichtigsten Zielen (=Sachbericht zur Beratung) 

• Gestaltungsfelder 

• Bewilligungszeitraum (=Durchführungszeitraum der Beratung) 

• Angaben zur konkreten Beratung, wie Name des/der Coache/s, Rechnungsda-
tum, Zahlungsdatum 

Tatsachen zur Beihilfe: 
• De-minimis-Erklärung, insbesondere die Angaben zum Unternehmen, bereits 

erhaltener und beantragter De-minimis-Beihilfen, sowie zur Kumulierung mit 
weiteren Beihilfen, Anwendungsbereich 

Tatsachen zur Finanzierung: 
• Ausgaben 

• Einnahmen 

• Finanzierungsplan 

• Kofinanzierung 

• Eigen- und Drittmitteln 

• Erklärung zum Nichtvorliegen einer Doppelförderung 

Subventionserheblich sind auch Tatsachen, die für die Weitergewährung, Inanspruch-
nahme, das Belassen oder die Rückforderung der Zuwendung von Bedeutung sind. 

Entsprechende Tatsachen sind: 
• die Eröffnung oder Beantragung eines Insolvenzverfahren über das Vermögen 

des Vorhabenträgers  

• das Hinzutreten weiterer Zuwendungen für denselben Zweck 
(Doppelförderung) 

• wenn sich die für die Bewilligung der Zuwendung maßgeblichen Umstände 
ändern  
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• die Angaben, die die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung 
betreffen 

• Angaben, die im Rahmen der Abrechnung der Ausgaben getätigt werden 

• mögliche Interessenskonflikte, dazu gehören bestehende geschäftliche, fi-
nanzielle oder verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer 

Mitteilungs- und Mitwirkungsplichten, auch zu Änderungen, ergeben sich u.a. aus: 
• der Förderrichtlinie 

• den Fördergrundsätzen 

• BNBest-P-ESF-Bund 

Subventionserhebliche Tatsachen sind schließlich solche, die durch Scheingeschäfte 
oder Scheinhandlungen verdeckt werden, sowie Rechtsgeschäfte oder Handlungen 
unter Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit einer bean-
tragten Zuwendung (§ 4 des Subventionsgesetzes). 

Strafbewehrt ist darüber hinaus die zweckwidrige Verwendung von Gegenständen o-
der einer Geldleistung, deren Verwendung durch Rechtsvorschriften oder durch den 
Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention beschränkt ist. 
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Strafgesetzbuch (StGB) 

§ 264 Subventionsbetrug 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

1. einer für die Bewilligung einer Subvention zuständigen Behörde oder einer an-
deren in das Subventionsverfahren eingeschalteten Stelle oder Person (Sub-
ventionsgeber) über subventionserhebliche Tatsachen für sich oder einen an-
deren unrichtige oder unvollständige Angaben macht, die für ihn oder den an-
deren vorteilhaft sind, 

2. einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch Rechts-
vorschriften oder durch den Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention 
beschränkt ist, entgegen der Verwendungsbeschränkung verwendet, 

3. den Subventionsgeber entgegen den Rechtsvorschriften über die Subventi-
onsvergabe über subventionserhebliche Tatsachen in Unkenntnis läßt oder 

4. in einem Subventionsverfahren eine durch unrichtige oder unvollständige 
Angaben erlangte Bescheinigung über eine Subventionsberechtigung oder 
über subventionserhebliche Tatsachen gebraucht. 

(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter 

1. aus grobem Eigennutz oder unter Verwendung nachgemachter oder ver-
fälschter Belege für sich oder einen anderen eine nicht gerechtfertigte 
Subvention großen Ausmaßes erlangt, 

2. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger oder Europäischer 
Amtsträger mißbraucht oder 

3. die Mithilfe eines Amtsträgers oder Europäischen Amtsträgers ausnutzt, 
der seine Befugnisse oder seine Stellung mißbraucht. 

(3) § 263 Abs. 5 gilt entsprechend. 

(4) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 ist der Versuch strafbar. 

(5) Wer in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 leichtfertig handelt, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(6) Nach den Absätzen 1 und 5 wird nicht bestraft, wer freiwillig verhindert, daß auf 
Grund der Tat die Subvention gewährt wird. Wird die Subvention ohne Zutun des Tä-
ters nicht gewährt, so wird er straflos, wenn er sich freiwillig und ernsthaft bemüht, das 
Gewähren der Subvention zu verhindern. 
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(7) Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr wegen einer Straftat nach 
den Absätzen 1 bis 3 kann das Gericht die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu beklei-
den, und die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, aberkennen 
(§ 45 Abs. 2). Gegenstände, auf die sich die Tat bezieht, können eingezogen 
werden; § 74a ist anzuwenden. 

(8) Subvention im Sinne dieser Vorschrift ist 

1. eine Leistung aus öffentlichen Mitteln nach Bundes- oder Landesrecht 
an Betriebe oder Unternehmen, die wenigstens zum Teil 

a. ohne marktmäßige Gegenleistung gewährt wird und 

b. der Förderung der Wirtschaft dienen soll; 

2. eine Leistung aus öffentlichen Mitteln nach dem Recht der Europäischen 
Union, die wenigstens zum Teil ohne marktmäßige Gegenleistung ge-
währt wird. 

Betrieb oder Unternehmen im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 ist auch das öffentliche 
Unternehmen. 

(9) Subventionserheblich im Sinne des Absatzes 1 sind Tatsachen, 

1. die durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes von dem Subventi-
onsgeber als subventionserheblich bezeichnet sind oder 

2. von denen die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung 
oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils ge-
setzlich oder nach dem Subventionsvertrag abhängig ist. 
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Gesetz gegen mißbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen (Subventi-
onsgesetz - SubvG) 

§ 1 Geltungsbereich 
(1) Dieses Gesetz gilt, soweit Absatz 2 nichts anderes bestimmt, für Leistun-

gen, die Subventionen im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches sind. 

(2) Für Leistungen nach Landesrecht, die Subventionen im Sinne des § 
264 des Strafgesetzbuches sind, gelten die §§ 2 bis 6 nur, soweit das 
Landesrecht dies bestimmt. 

§ 2 Bezeichnung der subventionserheblichen Tatsachen 
(1) Die für die Bewilligung einer Subvention zuständige Behörde oder andere in 

das Subventionsverfahren eingeschaltete Stelle oder Person (Subventions-
geber) hat vor der Bewilligung oder Gewährung einer Subvention demjeni-
gen, der für sich oder einen anderen eine Subvention beantragt oder eine 
Subvention oder einen Subventionsvorteil in Anspruch nimmt (Subventions-
nehmer), die Tatsachen als subventionserheblich im Sinne des § 264 des 
Strafgesetzbuches zu bezeichnen, die nach 

1. dem Subventionszweck, 

2. den Rechtsvorschriften, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien 
über die Subventionsvergabe sowie 

3. den sonstigen Vergabevoraussetzungen für die Bewilligung, Gewährung, 
Rückforderung, Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention o-
der eines Subventionsvorteils erheblich sind. 

(2) Ergeben sich aus den im Subventionsverfahren gemachten Angaben oder aus 
sonstigen Umständen Zweifel, ob die beantragte oder in Anspruch genom-
mene Subvention oder der in Anspruch genommene Subventionsvorteil mit 
dem Subventionszweck oder den Vergabevoraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 
2, 3 im Einklang steht, so hat der Subventionsgeber dem Subventionsnehmer 
die Tatsachen, deren Aufklärung zur Beseitigung der Zweifel notwendig er-
scheint, nachträglich als subventionserheblich im Sinne des § 264 des Straf-
gesetzbuches zu bezeichnen. 

§ 3 Offenbarungspflicht bei der Inanspruchnahme von Subventionen 
(1) Der Subventionsnehmer ist verpflichtet, dem Subventionsgeber unverzüglich 

alle Tatsachen mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewäh-
rung, Inanspruchnahme oder dem Belassen der Subvention oder des Sub-
ventionsvorteils entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention 
oder des Subventionsvorteils erheblich sind. Besonders bestehende Pflich-
ten zur Offenbarung bleiben unberührt. 
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(2) Wer einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch Ge-
setz oder durch den Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention be-
schränkt ist, entgegen der Verwendungsbeschränkung verwenden will, hat 
dies rechtzeitig vorher dem Subventionsgeber anzuzeigen. 

§ 4 Scheingeschäfte, Mißbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten 

(1) Scheingeschäfte und Scheinhandlungen sind für die Bewilligung, Gewährung, 
Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention o-
der eines Subventionsvorteils unerheblich. Wird durch ein Scheingeschäft o-
der eine Scheinhandlung ein anderer Sachverhalt verdeckt, so ist der ver-
deckte Sachverhalt für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weiterge-
währung oder das Belassen der Subvention oder des Subventionsvorteils 
maßgebend. 

(2) Die Bewilligung oder Gewährung einer Subvention oder eines Subventions-
vorteils ist ausgeschlossen, wenn im Zusammenhang mit einer beantragten 
Subvention ein Rechtsgeschäft oder eine Handlung unter Mißbrauch von Ge-
staltungsmöglichkeiten vorgenommen wird. Ein Mißbrauch liegt vor, wenn je-
mand eine den gegebenen Tatsachen und Verhältnissen unangemessene 
Gestaltungsmöglichkeit benutzt, um eine Subvention oder einen Subventions-
vorteil für sich oder einen anderen in Anspruch zu nehmen oder zu nutzen, 
obwohl dies dem Subventionszweck widerspricht. Dies ist namentlich dann 
anzunehmen, wenn die förmlichen Voraussetzungen einer Subvention oder 
eines Subventionsvorteils in einer dem Subventionszweck widersprechenden 
Weise künstlich geschaffen werden. 

§ 5 Herausgabe von Subventionsvorteilen 
(1) Wer einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch 

Gesetz oder durch den 

Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention beschränkt ist, entgegen der 
Verwendungsbeschränkung verwendet und dadurch einen Vorteil erlangt, hat 
diesen dem Subventionsgeber herauszugeben. 

(2) Für den Umfang der Herausgabe gelten die Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung 
entsprechend. Auf den Wegfall der Bereicherung kann sich der Herausgabe-
pflichtige nicht berufen, soweit er die Verwendungsbeschränkung kannte oder 
infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

(3) Besonders bestehende Verpflichtungen zur Herausgabe bleiben unberührt. 
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§ 6 Anzeige bei Verdacht eines Subventionsbetrugs 
Gerichte und Behörden von Bund, Ländern und kommunalen Trägern der öffentlichen 
Verwaltung haben Tatsachen, die sie dienstlich erfahren und die den Verdacht eines 
Subventionsbetrugs begründen, den Strafverfolgungsbehörden mitzuteilen. 

§ 7 Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes 
vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 

§ 8 Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des auf die Verkündung folgenden Monats in Kraft. 
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